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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag.a Eigelsberger als Einzelrichterin über die Beschwerde des

XXXX , geb. XXXX , vertreten Rechtsanwälte Dr. Dellasega und Dr. Kapferer, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 02.12.2016, Zl. 14 - 1030685600/14937487 nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 06.12.2017 und am 03.12.2018 zu Recht erkannt:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005, der Status des Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer stellte am 02.09.2014 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Im Rahmen seiner Erstbefragung vor einem Organ des öJentlichen Sicherheitsdienstes am 03.09.2014 gab er im

Wesentlichen an, der Volksgruppe der Tadjiken anzugehören, sunnitischen Glaubens zu sein und im Distrikt XXXX in

der Provinz Logar geboren zu sein. In Peshawar/Pakistan habe er von 1997 bis 2004 die Schule besucht. Seine Eltern,

ein Bruder und eine Schwester würden noch in Pakistan leben, ein Bruder sei in Kabul, einer Bruder in Afghanistan

getötet worden. Je ein weiterer Bruder würde sich in England bzw. Frankreich aufhalten.

Zu seinem Fluchtgrund erklärte er, dass ein Bruder von den Taliban getötet worden sei, weil er für die Nationalarmee
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gearbeitet habe. Wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in ihrer Heimatprovinz sei die Familie nach

Pakistan geflüchtet, ein Bruder sei mit dem Beschwerdeführer nach Kabul gezogen. Mit diesem habe er dort die letzten

drei Monate vor der Ausreise ein Geschäft für Computerspiele betrieben. Aus Angst vor einer Verfolgung seitens der

Taliban habe sich auch dieser Bruder nach Pakistan begeben und der Beschwerdeführer sich für eine Ausreise nach

Europa entschieden.

Am 11.10.2016 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden:

Bundesamt) niederschriftlich einvernommen. Dabei gab er nun an, es sei bei seiner Erstbefragung nicht protokolliert

worden, dass er als Flugbegleiter gearbeitet habe. Dazu legte er nun diverse Dokumente vor (Dienstausweis als

Flugbegleiter, Flugtauglichkeitsbescheinigung, Zutrittskarten für den Terminal am Flughafen Kabul,

Zutrittsgenehmigung für das gesamte Flughafengelände). Weiters erklärte er, im Jahr 2007 die Matura in Pakistan

gemacht zu haben. Ab dem Jahr 2011 sei er Flugbegleiter gewesen, zusätzlich habe er ab 2012 mit seinem Bruder ein

Geschäft in Kabul betrieben. Die Eltern, eine Schwester und ein Bruder würden sich seit zwei Monaten in Afghanistan

befinden, weil sie aus Pakistan ausgewiesen worden seien. Sein Bruder XXXX sei anerkannter Flüchtling in England.

Zu seinem Fluchtgrund brachte er detailliert vor, dass in Kabul ein Mann an ihn herangetreten sei, der behauptet habe,

er wäre Goldhändler. Diese Person habe verlangt, dass der Beschwerdeführer für ihn bei seiner Arbeit als Flugbegleiter

eine Box durch die Kontrolle schleuse, was dieser jedoch abgelehnt habe, weil dies illegal sei. Zwei Tage später habe er

den Beschwerdeführer in der Nähe seines Hauses abgepasst und ihm eine solche Box präsentiert. Nachdem der

Beschwerdeführer nochmals abgelehnt habe, habe dieser Mann ihm Geld angeboten. Der Beschwerdeführer habe

jedoch wegen seines Aussehens und seiner Kleidung daran gezweifelt, dass es sich um einen Goldhändler handle und

erklärt, er wolle sich ein Bild machen und zu ihm in sein Geschäft kommen. Die Person habe behauptet, kein Geschäft

zu haben und gewollt, dass ihn der Beschwerdeführer zu Hause aufsuche. Einige Monate später, als letzterer zur Arbeit

fahren habe wollen, seien zwei bewaJnete Männer zu ihm in sein rotes Toyota Corolla Taxi gestiegen und hätten ihn

bedroht. Als das Taxi in Richtung Logar unterwegs gewesen sei, hätten sie seinen Kopf bedeckt, nach ca. 30 Minuten

seien sie abgebogen und nach weiteren 10 Minuten stehen geblieben. Der Beschwerdeführer sei in ein Haus gebracht

wurden und als man ihm die Kopfbedeckung abgenommen habe, habe er drei Personen mit langen Bärten gesehen.

Sie hätten viel von seiner Familie gewusst, und ihn zuerst nach seinem Bruder XXXX gefragt, der Dolmetscher gewesen

sei und mit seinem Bruder XXXX zusammengearbeitet habe. Sie hätten behauptet, dass XXXX viele Mujaheddin getötet

hätte, weshalb sie XXXX umgebracht hätten und jetzt XXXX suchen würden. Nachdem der Beschwerdeführer erklärt

habe, XXXX Aufenthaltsort nicht zu kennen, weil dieser geMüchtet sei, hätten sie ihm gedroht, er solle die Box mit dem

Gold transportieren, wenn er am Leben bleiben wolle und von ihm Informationen verlangt, welche Teile des

Flughafens von den Amerikanern benutzt würden. Nachdem er einen Tag lang festgehalten worden sei, habe der

Beschwerdeführer ihnen zugesagt, woraufhin sie ihm wieder den Kopf bedeckt und ihn in Richtung seiner Wohnung

gebracht hätten, wo er ausgestiegen sei. Sie hätten ihn angewiesen, zu warten, bis jemand mit dieser Schachtel auf ihn

zukomme. Daraufhin habe der Beschwerdeführer Kontakt mit einem Freund aufgenommen, der ihn an einen

Schlepper weiter verwiesen habe.

Nachgefragt erklärte der Beschwerdeführer, dass sein Bruder XXXX im Jahr 2008 geMohen sei, und zwar eine Woche

nach dem Tod von XXXX . Letzterer sei beim Militär gewesen, XXXX habe als Dolmetscher für das afghanische Militär

und im amerikanischen Camp gearbeitet. XXXX sei laut dessen Kommandanten auf dem Nachhauseweg von den

Taliban getötet worden.

Mit dem gegenständlichen, im Spruch angeführten Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf

internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 i. V.m. § 2 Abs. 1

Z 13 AsylG (Spruchpunkt I.) sowie gemäß § 8 Abs. 1 i. V.m. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG hinsichtlich der Zuerkennung des Status

des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Afghanistan abgewiesen (Spruchpunkt II.).

Gemäß § 57 AsylG wurde ihm ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß § 10

Abs. 1 Z 3 AsylG i.V.m. § 9 BFA-Verfahrensgesetz wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung

gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen. Gemäß § 52 Abs. 9 FPG wurde festgestellt, dass die Abschiebung des

Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.). Festgelegt wurde, dass gemäß §

55 Abs. bis 3 FPG die Frist für seine freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung beträgt

(Spruchpunkt IV.).

Dies begründete die belangte Behörde im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdeführer eine Verfolgungsgefahr in
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der Heimat nicht glaubwürdig darzulegen vermocht habe.

Dagegen wurde fristgerecht Beschwerde erhoben. Darin wurde im Wesentlichen angeführt, der Beschwerdeführer

habe zur eigenen Bedrohung durch die Taliban zusammengefasst vorgebracht, dass er entführt worden sei und habe

dies detailliert, nachvollziehbar und somit anhand des in ständiger Rechtsprechung entwickelten

Glaubwürdigkeitsmaßstabes des Verwaltungsgerichtshofes glaubwürdig geschildert. Einerseits hätten die Taliban

Informationen zu seinem Bruder XXXX , der als Dolmetscher für die Armee tätig gewesen und mittlerweile in

Frankreich aufhältig sei, verlangt und andererseits versucht, aufgrund der Tätigkeit des Beschwerdeführers zu

Informationen zu gelangen, welche Teile des Flughafens von Amerikanern genützt würden. XXXX habe bereits wegen

der Verfolgung durch die Taliban in Frankreich Asyl erhalten. Zum Nachweis dafür wurden als Beilage sowohl die Kopie

seines Konventionspass ist als auch dessen Asylbescheid übermittelt. Die Behörde habe dementsprechende

Ermittlungen unterlassen, obwohl der Beschwerdeführer vorgebracht habe, dass sein Bruder XXXX bereits von den

Taliban getötet worden und XXXX aufgrund dieser Bedrohung ebenfalls geMüchtet sei. Als Beilage zwei wurden der

positive Asylbescheid und die Passkopie sowie die Kopie des Aufenthaltstitels des Bruders XXXX in Vorlage gebracht,

der wegen der Talibanbedrohung, der die Familie ausgesetzt sei, in Großbritannien Asyl erhalten habe. Weiters

wurden Unterstützungserklärungen und Bestätigungen über gemeinnützige Arbeit und Fortbildung des

Beschwerdeführers dem Schriftsatz angefügt. Zum Beweis dafür, dass seine Brüder eine wichtige Funktion gehabt

hätten und deswegen auch die ganze Familie bedroht worden sei, wurden Bestätigungen der US Army samt Fotos

angefügt.

Am 06.12.2017 führte das Bundesverwaltungsgericht eine öJentliche mündliche Verhandlung durch, an der ein

Vertreter der belangten Behörde als Partei nicht teilnahm.

Darin brachte der Beschwerdeführer im Wesentlichen bisher vor, im Distrikt XXXX in der Provinz Logar geboren zu sein

und mit seiner Familie bis 1997 im Heimatdorf gelebt zu haben, bevor sie zehn Jahre in Pakistan aufhältig gewesen

seien. Im Jahr 2007 seien sie für ein Jahr in ihr Heimatdorf zurückgekehrt und anschließend wieder nach Pakistan

gezogen. Nach sechs bis acht Monaten sei der Beschwerdeführer mit seinem Bruder nach Afghanistan abgeschoben

worden und habe von Juli 2009 bis 2014 in Kabul gelebt. Im Jahr 2010 habe er sich als Flugbegleiter beworben, nach

einer achtmonatigen Ausbildung am Flughafen Kabul die entsprechenden Prüfungen erfolgreich abgelegt und sei

aufgenommen worden. Die Arbeit als Flugbegleiter habe er im Jahr 2011 begonnen und drei Jahre lang ausgeführt.

Zu seinem Fluchtgrunde erklärte er, eines Nachmittags von einem traditionell afghanisch gekleideten Mann

angesprochen worden zu sein, der ihn aufgefordert hatte, ein Paket durch die Sicherheitskontrolle zu bringen. Dies

habe der Beschwerdeführer abgelehnt. Die Person habe behauptet, dass in dem Paket Gold transportiert würde und

selbst Goldschmied sei, was ihr der Beschwerdeführer aber wegen ihres Erscheinungsbildes nicht geglaubt habe. Drei

Tage später habe ihn dieser Mann noch einmal angesprochen und ihm sogar Geld geboten, wenn er dieses Paket

durch die Kontrolle bringe. Nachdem der Beschwerdeführer noch einmal erklärt habe, dass er so etwas nicht tun

wolle, habe er diese Person schließlich aufgefordert, ihm ihr Geschäft zu zeigen, woraufhin sie geantwortet habe, kein

Geschäft zu haben, sondern zu Hause zu arbeiten. Nach ca. drei Monaten habe dieser Mann das Geschäft des

Beschwerdeführers und seines Bruders für Computerspiele aufgesucht. Einmal habe der Beschwerdeführer um 9:00

Uhr das Haus verlassen und sei in ein weinrotes Taxi eingestiegen. Einige Zeit später seien nacheinander zwei weitere

Personen dazugekommen und hätten den Beschwerdeführer mit Pistolen bedroht. Das Auto habe sich umgedreht und

sei in Richtung Logar gefahren. Die Fahrt habe auf jeden Fall länger als 30 Minuten gedauert. Nachdem sie rechts

abgebogen seien, sei dem Beschwerdeführer etwas Schwarzes über den Kopf gestülpt worden. Am Ziel der Fahrt sei

der Beschwerdeführer in ein Zimmer gebracht worden, wo man ihm die Abdeckung von seinem Kopf entfernt habe.

Dort habe der Beschwerdeführer drei Männer gesehen, die er näher beschrieb. Er sei gefragt worden, wo sich sein

Bruder XXXX beNnde. Die Personen erklärten, zu wissen, dass XXXX für die Nationalarmee gearbeitet habe und dass sie

ihn gefasst und getötet hätten. Sie würden auch XXXX , der Dolmetscher sei, umbringen wollen. Der Beschwerdeführer

habe ihnen erklärt, dass er seit zwei oder drei Jahre nichts von XXXX gehört habe, woraufhin er an den Haaren gepackt

worden sei. Dann seien ihm weitere Fragen gestellt worden, darunter auch, warum er nicht für den Mann das Paket

am Flughafen durch die Kontrolle gebracht hätte. Da seine Brüder lange Zeit die Amerikaner unterstützt hätten, sei es

ihre PMicht, auch die muslimischen Brüder zu unterstützen. Schließlich hätten sie dem Beschwerdeführer gedroht,

dass es für sie sehr einfach wäre, ihn zu vernichten, wenn er diese Arbeit nicht ausführe. Einige Stunden später hätten

sie dem Beschwerdeführer wieder Fragen gestellt und ihn aufgefordert, dieses Paket durch die Kontrolle zu bringen.



Der Flughafen von Kabul sei in zwei Teile geteilt; es gebe einen Militärbereich, der vollständig von den Amerikanern

kontrolliert werde. Der Beschwerdeführer sei zum Beispiel gefragt worden, durch welchen Eingang die Amerikaner zu

dem Militärbereich gehen würden, ob sie denselben Eingang verwenden würden, wie die Reisenden, oder ob sie einen

eigenen Eingang hätten. Weiters erklärte der Beschwerdeführer im Rahmen der mündlichen Verhandlung, dass in den

Jahren 2013 und 14 versucht worden sei, den Flughafen anzugreifen, weshalb er in diesem Moment daran gedacht

habe, dass sich möglicherweise in diesen Paket SprengstoJ beNnde und sobald er die Sicherheitskontrolle passiert

habe, zur Explosion gebracht werde. Da er nicht mehr gewusst habe, was er tun solle, habe er den Männern gesagt,

mit ihrer Forderung einverstanden zu sein, woraufhin sie ihm wieder den Kopf bedeckt hätten und mit ihm

zurückgefahren wären. Er sei aufgefordert worden, zu warten, bis er das bekomme. Zu Hause angekommen, habe er

einen Freund angerufen, der als Vermittler für Schlepper arbeite. Ergänzend erklärte der Beschwerdeführer, sein

Bruder XXXX habe eine viermonatige Ausbildung bei den Amerikanern in Logar absolviert. Als sie im Jahr 2007 nach

Afghanistan zurückgekehrt seien, sei ihr Bruder nach zwei oder drei Monaten zum Training gegangen. Dies sei im Jahr

2008 gewesen. Nach sechs Monaten habe er Urlaub bekommen und sei auf dem Heimweg aufgegriJen und getötet

worden. Als sich die Familie in Pakistan aufgehalten habe, sei dieser Bruder immer wieder nach Afghanistan gereist. Es

wäre möglich, dass er auch in dieser Zeit an Ausbildungen teilgenommen habe. XXXX habe in der selben Militärbasis

gearbeitet wie XXXX und sei zwei oder drei Tage nach dessen Ermordung geMüchtet. Sein Bruder XXXX sei vor 18 Jahren

ausgereist und anerkannter Flüchtling in England.

Mit Schreiben vom 18.12.2017 wurde dem Bundesverwaltungsgericht eine Stellungnahme zu den im Rahmen der

mündlichen Verhandlung vorgehaltenen Länderfeststellungen übermittelt. Dieser Stellungnahme wurden sowohl die

Kopien des Konventionsreisepasses und Asylbescheides des Bruders XXXX als auch der Asylbescheid und die

unbefristete Aufenthaltskarte des Bruders XXXX angefügt.

Am 26.11.2018 langten beim Bundesverwaltungsgericht diverse Fotos ein, die zeigen sollen, dass die beiden von ihm

genannten anerkannten Flüchtlinge tatsächlich seine Brüder sind und für die Armee gearbeitet hätten bzw. dass der

Beschwerdeführer tatsächlich als Flugbegleiter tätig gewesen sei.

Am 03.12.2018 wurde die öJentliche mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht fortgesetzt. Dabei

legte der Beschwerdeführer zunächst diverse Fotos und Unterlagen zu seiner Integration in Österreich vor.

Anschließend wurden ihm die Länderfeststellungen übersetzt. Der Beschwerdeführer erklärte, bei der letzten

Einvernahme alles gesagt zu haben und nichts mehr hinzufügen zu wollen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger, gehört der Volksgruppe der Tadjiken an und ist

sunnitischen Glaubens.

Er stammt ursprünglich aus dem Distrikt XXXX in der Provinz Logar und lebte von 1997 bis 2007 in Peshawar in

Pakistan, wo er von 1997 bis 2004 die Schule besuchte.

Von 2011 bis 2014 lebte er in Kabul, wo er als Flugbegleiter tätig war und zusätzlich vom Jahr 2012 an gemeinsam mit

einem seiner Brüder ein Geschäft für Computerspiele betrieb. Als den Taliban nahestehende Personen von ihm

verlangten, im Rahmen seiner Tätigkeit ein Paket durch die Kontrollstelle in den Flughafen zu schleusen und er nach

seiner Weigerung von diesen entführt wurde, beschloss er Afghanistan zu verlassen.

Festgestellt wird, dass ein Bruder des Beschwerdeführers namens XXXX , der für die Nationalarmee gearbeitet hatte,

von den Taliban getötet wurde. Ein weiterer Bruder, XXXX , der Dolmetscher für die internationalen Truppen in

Afghanistan war, erhielt in Frankreich den Flüchtlingsstatus. Einem weiteren Bruder, XXXX , der ebenfalls Bedrohungen

durch die Taliban ausgesetzt war, wurde in Großbritannien die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt.

Es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr wegen seiner talibanfeindlichen Gesinnung

sowie als Familienangehöriger seiner Brüder ernstlich von Verfolgung bedroht ist.

Feststellungen zur Situation in Afghanistan:

Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom Juni 2018 (bereinigt um grammatikalische

und orthographische Fehler, letzte Aktualisierung vom 19. 10. 2018):



Allgemeine Information zur Sicherheitslage

Einst als relativ sicher erachtet, ist die Hauptstadt Kabul von öJentlichkeitswirksamen (high-proNle) AngriJen der

Taliban betroJen (Reuters 14.3.2018), die darauf abzielen, die Autorität der afghanischen Regierung zu untergraben

(Reuters 14.3.2018; vgl. UNGASC 27.2.2018). Regierungsfeindliche, bewaJnete Gruppierungen inklusive des IS

versuchen in Schlüsselprovinzen und -distrikten, wie auch in der Hauptstadt Kabul, AngriJe auszuführen (Khaama

Press 26.3.2018; vgl. FAZ 22.4.2018, AJ 30.4.2018). Im Jahr 2017 und in den ersten Monaten des Jahres 2018 kam es zu

mehreren "high-proNle"-AngriJen in der Stadt Kabul; dadurch zeigte sich die Angreifbarkeit/Vulnerabilität der

afghanischen und ausländischen Sicherheitskräfte (DW 27.3.2018; vgl. VoA 19.3.2018 SCR 3.2018, FAZ 22.4.2018, AJ

30.4.2018).

Im gesamten Jahr 2017 wurden 1.831 zivile Opfer (479 getötete Zivilisten und 1.352 Verletzte) registriert. Hauptursache

waren Selbstmordanschläge, gefolgt von IEDs und gezielte Tötungen. Dies bedeutet eine Steigerung von 4% im

Gegensatz zum Vergleichsjahr 2016. Für Kabul-Stadt wurden insgesamt 1.612 zivile Opfer registriert; dies bedeutet

eine Steigerung von 17% im Gegensatz zum Vorjahr 2016 (440 getötete Zivilisten und 1.172 Verletzte) (UNAMA 2.2018).

Im Jahr 2017 war die höchste Anzahl ziviler Opfer Afghanistans in der Provinz Kabul zu verzeichnen, die hauptsächlich

auf willkürliche AngriJe in der Stadt Kabul zurückzuführen waren; 16% aller zivilen Opfer in Afghanistan sind in Kabul

zu verzeichnen.

SelbstmordangriJe und komplexe Attacken, aber auch andere Vorfallsarten, in denen auch IEDs verwendet wurden,

erhöhten die Anzahl ziviler Opfer in Kabul. Dieser öJentlichkeitswirksame (high-proNle) AngriJ im Mai 2017 war alleine

für ein Drittel ziviler Opfer in der Stadt Kabul im Jahr 2017 verantwortlich (UNAMA 2.2018).

Militärische Operationen und Maßnahmen der afghanischen Regierung in der Provinz Kabul

Regelmäßig werden in der Hauptstadt Sicherheitsoperationen durch die Regierung in unterschiedlichen Gebieten

ausgeführt (Tolonews 31.1.2018; vgl. AT 18.3.2018, RS 28.2.2018; vgl. MF 18.3.2018). Im Rahmen des neuen

Sicherheitsplanes sollen außerdem Hausdurchsuchungen ausgeführt werden (MF 18.3.2018). Um die Sicherheitslage in

Kabul-Stadt zu verbessern, wurden im Rahmen eines neuen Sicherheitsplanes mit dem Namen "Zarghun Belt" (der

grüne Gürtel), der Mitte August 2017 bekannt gegeben wurde, mindestens 90 Kontrollpunkte in den zentralen Teilen

der Stadt Kabul errichtet. Die afghanische Regierung deklarierte einen Schlüsselbereich der afghanischen Hauptstadt

zur "Green Zone" - dies ist die Region, in der wichtige Regierungsinstitutionen, ausländische Vertretungen und einige

Betriebe verortet sind (Tolonews 7.2.2018). Kabul hatte zwar niemals eine formelle "Green Zone"; dennoch hat sich das

Zentrum der afghanischen Hauptstadt, gekennzeichnet von bewaJneten Kontrollpunkten und Sicherheitswänden,

immer mehr in eine militärische Zone verwandelt (Reuters 6.8.2017). Die neue Strategie beinhaltet auch die Schließung

der Seitenstraßen, welche die Hauptstadt Kabul mit den angrenzenden Vorstädten verbinden; des Weiteren, werden

die Sicherheitskräfte ihre Präsenz, Personenkontrollen und geheimdienstlichen Aktivitäten erhöhen (Tolonews

7.2.2018). Damit soll innerhalb der Sicherheitszone der Personenverkehr kontrolliert werden. Die engmaschigen

Sicherheitsmaßnahmen beinhalten auch eine erhöhte Anzahl an Sicherheitskräften und eine Verbesserung der

Infrastruktur rund um Schlüsselbereiche der Stadt (Tolonews 1.3.2018). Insgesamt beinhaltet dieser neue

Sicherheitsplan 52 Maßnahmen, von denen die meisten nicht veröJentlicht werden (RFE/RL 7.2.2018). Auch

übernimmt die ANA einige der porösen Kontrollpunkte innerhalb der Stadt und bildet spezialisierte Soldaten aus, um

Wache zu stehen. Des Weiteren soll ein kreisförmiger innerer Sicherheitsmantel entstehen, der an einen äußeren

Sicherheitsring nahtlos anschließt - alles dazwischen muss geräumt werden (Reuters 14.3.2018).

Regierungsfeindliche Gruppierungen in der Provinz Kabul

Sowohl die Taliban als auch der IS verüben öJentlichkeitswirksame (high-proNle) AngriJe in der Stadt Kabul (UNGASC

27.2.2018; vgl. RFE/RL 17.3.2018, Dawn 31.1.2018), auch dem Haqqani- Netzwerk wird nachgesagt, AngriJe in der Stadt

Kabul zu verüben (RFE/RL 30.1.2018; vgl. NYT 9.3.2018, VoA 1.6.2017). So existieren in der Hauptstadt Kabul scheinbar

eine Infrastruktur, Logistik und möglicherweise auch Personal ("terrorists to hire"), die vom Haqqani-Netzwerk oder

anderen Taliban-Gruppierungen, Splittergruppen, die unter der Flagge des IS stehen, und gewaltbereiten

pakistanischen sektiererischen (anti-schiitischen) Gruppierungen verwendet werden (AAN 5.2.2018).

Zum Beispiel wurden zwischen 27.12.2017 und 29.1.2018 acht AngriJe in drei Städten ausgeführt, zu denen neben

Jalalabad und Kandahar auch Kabul zählte - fünf dieser AngriJe fanden dort statt. Nichtsdestotrotz deuten die



verstärkten AngriJe - noch - auf keine größere Veränderung hinsichtlich des "Modus Operandi" der Taliban an (AAN

5.2.2018).

Sicherheitslage in der Provinz Logar:

Logar befindet sich 65 km südlich von Kabul. Die Provinz grenzt im Norden an Kabul, im Osten an Nangarhar, im Süden

an Paktia, im Westen an Maidan Wardak und im Südwesten an Ghazni. Logar besteht aus folgenden Distrikten:

Mohammad Agha/Mohammadagha, Sarkh/Charkh, Kharwar, Baraki Barak/Barakibarak, Khwaki/Khoshi, Azrah/Azra

und Pole Alam/Pul-e-Alam. Die Provizhauptstadt ist Pole Alam und beNndet sich im gleichnamigen Distrikt (Pajhwok

o.D.; vgl. NPS o. D., UN OCHA 4.2014). In Barakibarak beNndet sich ein MilitärMughafen (vgl. Flughafenkarte der

Staatendokumentation, Kapitel 3.35.). Verschiedene Teilstämme der Paschtunen, Tadschiken, Hazara und Kuchi leben

in der Provinz (Pahjwok o.D.; vgl. NPS o.D.). Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 405.109 geschätzt (CSO 4.2017).

Im Distrikt Mohammadagha beNndet sich die Ortschaft Mes Aynak, auf Dari "Kupferquelle", ein Ort, der für seine

archäologischen Funde und Kupfervorkommen bekannt ist (Tolonews 28.2.2018; vgl. TD 28.2.2018, CNBC 6.4.2017,

TaD 3.4.2017). Im Jahr 2007 unterzeichnete Afghanistan ein 30 jähriges Pachtverhältnis mit chinesischen Unternehmen

zum Ausbau des Mes Aynak Kupferbergwerks; das Projekt musste jedoch aus verschiedenen Gründen (Probleme

seitens der chinesischen Partner, Schwierigkeiten in der Wertschöpfungskette, Sicherheitsgründe usw.) derzeit

eingestellt werden (TD 28.2.2018; vgl. FW 15.2.2018, TD 7.1.2017). Abgesehen von zweiSicherheitsvorfällen in 2008 und

2012 wurde Mes Aynak von direkten AngriJen seitens Aufständischer verschont (FW 15.1.2017; vgl. TD 7.1.2017). Die

Taliban versprachen Ende 2016, sich nicht mehr in die Bauarbeiten des Mes Aynak Kupferbauwerks einzumischen und

die Regierung erhöhte das Polizeikontingent vor Ort (TD 28.2.2018; vgl. TD 7.1.2017, FW 15.1.2017, DW 1.12.2016 ).

Logar gehörte 2017 zu den Opium-freien Provinzen (UNODC 11.2017).

Allgemeine Informationen zur Sicherheitslage Logar gehört zu den volatilen Provinzen Afghanistans (Tolonews

12.2.2018; vgl. Khaama Press 21.11.2017). Einem hochrangigen Polizeibeamten zufolge hat sich die Sicherheitslage im

Vergleich zur Vergangenheit verbessert. Außerdem plane man, Operationen gegen die Taliban zu verstärken (IWPR

5.3.2018). Aufgrund der Nähe zu den Außendistrikten der Stadt Kabul, fanden in Logar heftige Gefechte zwischen

Taliban und Sicherheitskräften statt (Tolonews 12.2.2018).

Im Jahr 2017 gehörte Logar zu den Provinzen mit der höchsten Anzahl registrierter Anschläge (Pajhwok 14.1.2018).

Im gesamten Jahr 2017 wurden in Logar 148 zivile Opfer (67 getötete Zivilisten und 81 Verletzte) registriert.

Hauptursache waren BodenoJensiven, gefolgt von gezielten Tötungen und LuftangriJen. Dies bedeutet einen

Rückgang von 35% im Gegensatz zum Vergleichsjahr 2016 (UNAMA 2.2018).

Obwohl die Gefechte u.a. in Logar stiegen, sank in der Provinz die Anzahl der zivilen Opfer in Folge von

Bodenoffensiven (UNAMA 2.2018).

Militärische Operationen in Logar ANA-Beamten zufolge verstärken afghanische Truppen ihre militärischen

Operationen gegen die Taliban in der volatilen Provinz, um die Stellungen der Aufständischen zu zerstören (Tolonews

12.2.2018). So werden in Logar regelmäßig militärische Operationen durchgeführt, um bestimmte Gegenden von

Aufständischen zu befreien (Pajhwok 25.3.2018; vgl. Tolonews 3.3.2018, Tolonews 12.2.2018, Pajhwok 21.1.2018,

Tolonews 4.2.2018, Khaama Press 4.1.2017, Khaama Press 21.11.2017, TIE 30.10.2017, Pajhwok 14.10.2017); dabei

wurden Talibananführer und Mitglieder des Haqqani-Netwerkes getötet (Tolonews 12.2.2018; vgl. Khaama Press

21.11.2017, TIE30.10.2017, TNI 28.9.2017, Tolonews 11.9.2017). LuftangriJe werden durchgeführt (Pajhwok 25.3.2018;

vgl. MENAFN 24.2.2018, Pajhwok 30.8.2017); dabei wurden Aufständische getötet (Pajhwok 25.3.2018; vgl. TNI

28.9.2017, Tolonews 3.8.2017, Pajhwok 4.1.2017). Zusammenstöße zwischen den Aufständischen und den

afghanischen Sicherheitskräften finden statt (Tolonews 12.2.2018; vgl. Gandhara 5.11.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen in Logar Talibankämpfer sind in einigen Distrikten der Provinz aktiv (Tolonews

12.2.2018; vgl. TP 12.2.2018, Pajhwok 27.12.2017, HT 28.11.2017, Xinhua 25.10.2017, Reuters 29.4.2017). Auch dem

Haqqani-Netzwerk wird nachgesagt, über eine Präsenz in Teilen der Provinz zu verfügen und verschiedene AngriJe in

Logar auszuüben (Tolonews 11.9.2017; vgl. The Diplomat 15.11.2016, Khaama Press 30.5.2016). In einigen abgelegenen

Distrikten der Provinz versuchten Taliban, ihre religiösen Ansichten in den Schulen zu verbreiten (Pajhwok 11.3.2018;

vgl. IWPR 5.3.2018). Im März 2017 versuchte der IS, junge Männer in der Provinz Logar zu rekrutieren (JF 26.1.2018),



auch wurden tschetschenische Staatsbürger, möglicherweise Anhänger des IS, in der Provinz Logar verhaftet

(Tolonews 30.11.2017). Im Zeitraum 1.1.2017 - 31.1.2018 wurden in Logar IS-bezogene Vorfälle (Gefechte) registriert

(ACLED 23.2.2018).

Allgemeine Informationen zur Sicherheitslage in der Provinz Herat:

Herat wird als eine der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in einigen Distrikten der

Provinz, wie Shindand, Kushk, Chish Sharif und Gulran, aktiv (AN 18.2.2018; vgl. UNODC 12.2017, Khaama Press

25.10.2017, AJ 25.6.2017). Des Weiteren wurde Ende Oktober 2017 verlautbart, dass die Provinz Herat zu den relativ

ruhigen Provinzen im Westen des Landes zählt, wenngleich sich in den abgelegenen Distrikten die Situation in den

letzten Jahren aufgrund der Taliban verschlechtert hat (Khaama Press 25.10.2017).

Die Provinz ist u.a. ein Hauptkorridor für den Menschenschmuggel in den Iran bekannt - speziell von Kindern (Pajhwok

21.1.2017).

Mitte Februar 2018 wurde von der Entminungs-Organisation Halo Trust bekannt gegeben, dass nach zehn Jahren der

Entminung 14 von 16 Distrikten der Provinz sicher seien. In diesen Gegenden bestünde keine Gefahr mehr, Landminen

und anderen Blindgängern ausgesetzt zu sein, so der Pressesprecher des Provinz-Gouverneurs. Aufgrund der

schlechten Sicherheitslage

und der Präsenz von Aufständischen wurden die Distrikte Gulran und Shindand noch nicht von Minen geräumt. In der

Provinz leben u.a. tausende afghanische Binnenflüchtlinge (AN 18.2.2018).

Im gesamten Jahr 2017 wurden in der Provinz Herat 495 zivile Opfer (238 getötete Zivilisten und

257 Verletzte) registriert. Hauptursache waren IEDs, gefolgt von Selbstmordanschlägen/komplexen Attacken und

gezielten Tötungen. Dies bedeutet eine Steigerung von 37% im Gegensatz zum Vergleichsjahr 2016 (UNAMA 2.2018).

Militärische Operationen in Herat

In der Provinz werden militärische Operationen durchgeführt, um einige Gegenden von Aufständischen zu befreien

(Khaama Press 18.1.2017; Khaama Press 15.1.2017). Auch werden LuftangriJe verübt (D&S 25.10.2017; vgl. NYT

29.8.2017); dabei wurden Taliban getötet (D&S 25.10.2017; vgl. NYT 29.8.2017). Zusammenstöße zwischen

Sicherheitskräften und

Aufständischen Nnden statt (AJ 25.6.2017; vgl. AAN 11.1.2017). In Herat sind Truppen der italienischen Armee

stationiert, die unter dem Train Advise Assist Command West (TAAC-W) afghanische Streitmächte im Osten

Afghanistans unterstützen (MdD o.D.).

Regierungsfeindliche Gruppierungen in Herat

Herat wird als einer der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch sind Aufständische in einigen Distrikten der

Provinz, wie Shindand, Kushk, Chisht-i-Sharif und Gulran, aktiv (AN 18.2.2018;

vgl. UNODC 12.2017, Khaama Press 25.10.2017, AJ 25.6.2017). Dem Iran wird von verschiedenen Quellen nachgesagt,

afghanische Talibankämpfer auszubilden und zu finanzieren (RFE/RL 23.2.2018;

vgl. Gandhara 22.2.2018, IP 13.8.2017, NYT 5.8.2017).

Regierungsfeindliche Aufständische griJen Mitte 2017 heilige Orte, wie schiitische Moscheen, in Hauptstädten wie

Kabul und Herat, an (FAZ 1.8.2017; vgl. DW 1.8.2017). Dennoch erklärten Talibanaufständische ihre Bereitschaft, das

TAPI-Projekt zu unterstützen und sich am Friedensprozess zu beteiligen (AF 14.3.2018; vgl. Tolonews 4.3.2018). Es kam

zu internen Konflikten zwischen verfeindeten Taliban- Gruppierungen (D&S 25.10.2017; vgl. NYT 29.8.2017).

Anhänger des IS haben sich in Herat zum ersten Mal für AngriJe verantwortlich erklärt, die außerhalb der Provinzen

Nangarhar und Kabul verübt wurden (UNAMA 2.2018).

ACLED registrierte für den Zeitraum 1.1.2017-15.7.2017 IS-bezogene Vorfälle (Gewalt gegen die Zivilbevölkerung) in der

Provinz Herat (ACLED 23.2.2017).

Sicherheitslage in der Provinz Balkh:

Die Provinz Balkh liegt in Nordafghanistan; sie ist geostrategisch gesehen eine wichtige Provinz und bekannt als

Zentrum für wirtschaftliche und politische Aktivitäten. Sie hat folgende administrative Einheiten: Hairatan Port, Nahra-



i-Shahi, Dihdadi, Balkh, Daulatabad, Chamtal, Sholgar, Chaharbolak, Kashanda, Zari, Charkont, Shortipa, Kaldar,

Marmal, und Khalm; die Provinzhauptstadt ist Mazar-e Sharif. Die Provinz grenzt im Norden an Tadschikistan und

Usbekistan. Die Provinz Samangan liegt sowohl östlich als auch südlich von Balkh. Die Provinzen Kunduz und

Samangan liegen im Osten, Jawzjan im Westen und Sar-e Pul im Süden (Pajhwok o.D.y).

Balkh grenzt an drei zentralasiatische Staaten: Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan (RFE/RL 9.2015). Die

Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 1.382.155 geschätzt (CSO 4.2017).

Die Hauptstadt Mazar-e Sharif liegt an der Autobahn zwischen Maimana [Anm.: Provinzhauptstadt Faryab] und Pul-e-

Khumri [Anm.:

Provinzhauptstadt Baghlan]; sie ist gleichzeitig ein Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt in Nordafghanistan. Die

Region entwickelt sich wirtschaftlich gut. Es

entstehen neue Arbeitsplätze, Firmen siedeln sich an und auch der Dienstleistungsbereich wächst. Die Infrastruktur ist

jedoch noch unzureichend und behindert die weitere Entwicklung der Region. Viele der Straßen, vor allem in den

gebirgigen Teilen des Landes, sind in schlechtem Zustand, schwer zu befahren und im Winter häuNg unpassierbar (BFA

Staaatendokumentation 4.2018). In Mazar-e Sharif gibt es einen internationalen Flughafen (vgl. Flughafenkarte der

Staatendokumentation; Kapitel 3.35).

Im Juni 2017 wurde ein großes nationales Projekt ins Leben gerufen, welches darauf abzielt, die Armut und

Arbeitslosigkeit in der Provinz Balkh zu reduzieren (Pajhwok 7.6.2017).

Nach monatelangen Diskussionen hat Ende März 2018 der ehemalige Gouverneur der Provinz Balkh Atta Noor seinen

Rücktritt akzeptiert und so ein Patt mit dem Präsidenten Ghani beendet. Er ernannte den Parlamentsabgeordneten

Mohammad Ishaq Rahgozar als seinen Nachfolger zum Provinzgouverneur (RFE/RL 23.3.2018; vgl. Reuters 22.3.2018).

Der neue Gouverneur versprach, die Korruption zu bekämpfen und die Sicherheit im Norden des Landes zu

garantieren (Tolonews 24.3.2018).

Allgemeine Information zur Sicherheitslage

Die Provinz Balkh ist nach wie vor eine der stabilsten Provinzen Afghanistans (RFE/RL 23.3.2018), sie zählt zu den relativ

ruhigen Provinzen in Nordafghanistan (Khaama Press 16.1.2018; vgl. Khaama Press 20.8.2017). Balkh hat im Vergleich

zu anderen Regionen weniger Aktivitäten von Aufständischen zu verzeichnen (RFE/RL 23.3.2018; vgl. Khaama Press

16.1.2018).

anchmal kommt es zu Zusammenstößen zwischen Aufständischen und den afghanischen Sicherheitskräften (Tolonews

7.3.2018), oder auch zu Angriffen auf Einrichtungen der Sicherheitskräfte (BBC 22.4.2017; vgl. BBC 17.6.2017).

In der Provinz beNndet sich u.a. das von der deutschen Bundeswehr geführte Camp Marmal (TAAC-North: Train,

Advise, Assist Command - North) (NATO 11.11.2016; vgl. iHLS 28.3.2018), sowie auch das Camp Shaheen (BBC

17.6.2017; vgl. Tolonews 22.4.2017).

Militärische Operationen in Balkh

Die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte führen regelmäßig militärische Operationen durch, um

regierungsfeindliche Aufständische zu verdrängen und sie davon abzuhalten, Fuß im Norden des Landes zu fassen

(Khaama Press 16.1.2018). Diese militärischen Operationen werden in gewissen Gegenden der Provinz geführt

(Tolonews 18.3.2018; vgl. PT.3.2018, Pajhwok 21.8.2017, Pajhwok 10.7.2017). Dabei werden Taliban getötet (Tolonews

18.3.2018; vgl. PT 6.3.2018, Pajhwok 10.7.2017) und manchmal auch ihre Anführer (Tolonews 18.3.2018; vgl. Tolonews

7.3.2018, PT 6.3.2018, Tolonews 22.4.2017).

Zusammenstöße zwischen Aufständischen und Sicherheitskräften finden statt (Tolonews 7.3.2018).

Regierungsfeindliche Gruppierungen in Balkh

Regierungsfeindliche Gruppierungen versuchen ihren Aufstand in der Provinz Balkh voranzutreiben (Khaama Press

16.1.2018). Sowohl Aufständische der Taliban als auch Sympathisanten des IS versuchen in abgelegenen Distrikten der

Provinz Fuß zu fassen (Khaama Press 20.8.2017).



Im Zeitraum 1.1.2017 - 15.7.2017 wurden keine IS-bezogenen Vorfälle in der Provinz registriert. Im Zeitraum 16.7.2017

- 31.1.2018 wurden dennoch vom IS verursachten Vorfälle entlang der Grenze von Balkh zu Sar-e Pul registriert (ACLED

23.2.2018).

Ethnische Gruppen:

In Afghanistan leben laut Schätzungen vom Juli 2017 mehr als 34.1 Millionen Menschen (CIA Factbook 18.1.2018).

Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht

(BFA Staatendokumentation 7.2016; vgl. CIA Factbook 18.1.2018). Schätzungen zufolge, sind: 40% Pashtunen, rund

30% Tadschiken, ca. 10% Hazara und 9% Usbeken. Auch existieren noch andere ethnische Minderheiten, wie z.B. die

Aimaken, die ein Zusammenschluss aus vier semi-nomadischen Stämmen mongolisch, iranischer Abstammung sind,

sowie die Belutschen, die zusammen etwa 4 % der Bevölkerung ausmachen (GIZ 1.2018; vgl. CIA Factbook 18.1.2018).

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt:

"Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen,

Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das

Wort ‚Afghane' wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet." (BFA Staatendokumentation 7.2016).

Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. Neben den oZziellen Landessprachen Dari und

Paschtu wird in der Verfassung (Art. 16) sechs weiteren Sprachen ein oZzieller Status in jenen Gebieten eingeräumt,

wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai,

Nuristani und Pamiri (AA 5.2018; vgl. MPI 27.1.2004). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen

ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben.

Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in

Provinzen haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 20.4.2018).

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der

gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer ethnischer

Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen

verhindert (AA 5.2018). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in

Konflikten und Tötungen (USDOS 20.4.2018).

Tadschiken:

Die Dari-sprachige Minderheit der Tadschiken ist die zweitgrößte (CRS 12.1.2015; vgl. LIP 5.2018); und zweitmächtigste

Gemeinschaft in Afghanistan (CRS 12.1.2015). Sie machen etwa 30% der afghanischen Gesellschaft aus (LIP 5.2018).

Außerhalb der tadschikischen Kerngebiete in Nordafghanistan bilden Tadschiken in weiten Teilen Afghanistans

ethnische Inseln, namentlich in den größeren Städten:In der Hauptstadt Kabul sind sie knapp in der Mehrheit (LIP

5.2018). Aus historischer Perspektive identiNzierten sich Sprecher des Dari-Persischen in Afghanistan nach sehr

unterschiedlichen Kriterien, etwa Siedlungsgebiet oder Herkunftsregion. Dementsprechend nannten sie sich zum

Beispiel kaboli (aus Kabul), herati (aus Herat), mazari (aus Mazar-e Scharif), panjsheri (aus Pajshir) oder badakhshi (aus

Badakhshan). Sie konnten auch nach ihrer Lebensweise benannt werden. Der Name tajik (Tadschike) bezeichnete

traditionell sesshafte persischsprachige Bauern oder Stadtbewohner sunnitischer Konfession (BFA

Staatendokumentation 7.2016). Der Hauptführer der "Nordallianz", einer politisch-militärischen Koalition, ist Dr.

Abdullah Abdullah dessen Mutter Tadschikin und dessen Vater Pashtune ist (CRS 12.1.2015). Trotz seiner gemischten

Abstammung, sehen ihn die Menschen als Tadschiken an (BBC 29.9.2014). Auch er selbst identiNziert sich politisch

gesehen als Tadschike, da er ein hochrangiger Berater von Ahmad Shah Masoud, war (CRS 12.1.2015). Mittlerweile ist

er "Chief Executive OZcer" in Afghanistan(CRS 12.1.2015); ein Amt, das speziell geschaJen wurde und ihm die Rolle

eines Premierministers zuweist (BBC 29.2.2014). Die Tadschiken sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 25% in der

Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) repräsentiert (Brookings 25.5.2017).

Quellen: - BBC (29.9.2014): Profile: Abdullah Abdullah, http://www.bbc.com/news/world-asia-27138728, Zugriff

Rechtsschutz/Justizwesen:

Gemäß Artikel 116 der Verfassung ist die Justiz ein unabhängiges Organ der Islamischen Republik Afghanistan. Die

Judikative besteht aus dem Obersten Gerichtshof (Stera Mahkama, Anm.), den Berufungsgerichten und den

Hauptgerichten, deren Gewalten gesetzlich geregelt sind. (Casolino 2011). Die wichtigste religiöse Institution des



Landes ist der Ulema-Rat (Afghan Ulama Council - AUC, Shura-e ulama-e afghanistan, Anm.), eine nationale

Versammlung von Religionsgelehrten, die u.a. den Präsidenten in islamrechtlichen Angelegenheiten berät und EinMuss

auf die Rechtsformulierung und die Auslegung des existierenden Rechts hat (USDOS 15.8.2017; vgl. AB 7.6.2017, AP

o.D.).

Das afghanische Justizwesen beruht sowohl auf dem islamischen [Anm.:

Scharia] als auch auf dem nationalen Recht; letzteres wurzelt in den deutschen und ägyptischen Systemen (NYT

26.12.2015; vgl. AP o.D.).

Die rechtliche Praxis in Afghanistan ist komplex: Einerseits sieht die Verfassung das Gesetzlichkeitsprinzip und die

Wahrung der völkerrechtlichen Abkommen, einschließlich Menschenrechtsverträge, vor, andererseits formuliert sie

einen unwiderruMichen Scharia-Vorbehalt. Ein Beispiel dieser Komplexität ist das neue Strafgesetzbuch, das am

15.2.2018 in Kraft getreten ist (AP o.D.; vgl. vertrauliche Quelle 10.4.2018). Die Organe der afghanischen

Rechtsprechung sind durch die Verfassung dazu ermächtigt, sowohl das formelle als auch das islamische Recht

anzuwenden (AP o.D.).

Das Recht auf ein faires und öJentliches Verfahren ist in der Verfassung verankert, wird aber in der Praxis selten

umgesetzt. Die Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen ist innerhalb des Landes uneinheitlich. Dem Gesetz nach gilt

für alle Bürger/innen die Unschuldsvermutung und Angeklagte haben das Recht, beim Prozess anwesend zu sein und

Rechtsmittel einzulegen; jedoch werden diese Rechte nicht immer respektiert. Bürger/innen sind bzgl. ihrer

Verfassungsrechte oft im Unklaren und es ist selten, dass Staatsanwälte die Beschuldigten über die gegen sie

erhobenen Anklagen genau informieren. Die Beschuldigten sind dazu berechtigt, sich von einem PMichtverteidiger

vertreten und beraten zu lassen; jedoch wird dieses Recht aufgrund eines Mangels an Strafverteidigern uneinheitlich

umgesetzt (USDOS 20.4.2018). In Afghanistan existieren keine Strafverteidiger nach dem westlichen Modell; traditionell

dienten diese nur als Mittelsmänner zwischen der anklagenden Behörde, dem Angeklagten und dem Gericht. Seit 2008

ändert sich diese Tendenz und es existieren Strafverteidiger, die innerhalb des Justizministeriums und auch außerhalb

tätig sind (NYT 26.12.2015). Der ZugriJ der Anwälte auf Verfahrensdokumente ist oft beschränkt (USDOS 3.3.2017) und

ihre Stellungnahmen werden während der Verfahren kaum beachtet (NYT 26.12.2015). Berichten zufolge zeigt sich die

Richterschaft jedoch langsam respektvoller und toleranter gegenüber Strafverteidigern (USDOS 20.4.2018). Gemäß

einem Bericht der New York Times über die Entwicklung des afghanischen Justizwesens wurden im Land zahlreiche

Fortbildungskurse für Rechtsgelehrte durch verschiedene westliche Institutionen durchgeführt. Die Fortbildenden

wurden in einigen Fällen mit bedeutenden Aspekten der afghanischen Kultur (z. B. Respekt vor älteren Menschen),

welche manchmal mit der westlichen Orientierung der Fortbildenden kollidierten, konfrontiert. Auch haben

Strafverteidiger und Richter verschiedene Ausbildungshintergründe:

Während Strafverteidiger rechts- und politikwissenschaftliche Fakultäten besuchen, studiert der Großteil der Richter

Theologie und islamisches Recht (NYT 26.12.2015).

Obwohl das islamische Gesetz in Afghanistan üblicherweise akzeptiert wird, stehen traditionelle Praktiken nicht immer

mit diesem in Einklang; oft werden die Bestimmungen des islamischen Rechts zugunsten des Gewohnheitsrechts

missachtet, welches den Konsens innerhalb der Gemeinschaft aufrechterhalten soll (USIP 3.2015; vgl. USIP o.D.). Unter

den religiösen Führern in Afghanistan bestehen weiterhin tiefgreifende AuJassungsunterschiede darüber, wie das

islamische Recht tatsächlich zu einer Reihe von rechtlichen Angelegenheiten steht. Dazu zählen unter anderem das

Frauenrecht, Strafrecht und -verfahren, die Verbindlichkeit von Rechten gemäß internationalem Recht und der

gesamte Bereich der Grundrechte (USIP o. D.).

Laut dem allgemeinen Islamvorbehalt in der Verfassung darf kein Gesetz im Widerspruch zum Islam stehen. Trotz

großer legislativer Fortschritte in den vergangenen 14 Jahren gibt es keine einheitliche und korrekte Anwendung der

verschiedenen Rechtsquellen (kodiNziertes Recht, Scharia, Gewohnheits-/Stammesrecht) (AA 9.2016; vgl. USIP o.D., NYT

26.12.2015, WP 31.5.2015, AA 5.2018). Eine Hierarchie der Normen ist nicht gegeben, so ist nicht festgelegt, welches

Gesetz im Fall eines KonMikts zwischen dem traditionellen islamischen Recht und seinen verschiedenen Ausprägungen

einerseits und der Verfassung und dem internationalen Recht andererseits zur Anwendung kommt. Diese Unklarheit

und eine fehlende Autoritätsinstanz zur einheitlichen Interpretation der Verfassung führen nicht nur zur willkürlichen

Anwendung eines Rechts, sondern auch immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen (AA 5.2018).

Das kodiNzierte Recht wird unterschiedlich eingehalten, wobei Gerichte gesetzliche Vorschriften oft zugunsten der



Scharia oder lokaler GepMogenheiten missachteten. Bei Angelegenheiten, wo keine klar deNnierte Rechtssetzung

angewendet werden kann, setzen Richter und lokale Schuras das Gewohnheitsrecht (welches auch nicht einheitlich ist,

Anm.) durch (USDOS 20.4.2018). Gemäß dem "Survey of the Afghan People" der Asia Foundation (AF) nutzten in den

Jahren 2016 und 2017 ca. 20.4% der befragten Afghan/innen nationale und lokale Rechtsinstitutionen als

Schlichtungsmechanismen. 43.2% benutzten Schuras und Jirgas, währed 21.4% sich an die Huquq-Abteilung [Anm.:

"Rechte"-Abteilung] des Justizministeriums wandten. Im Vergleich zur städtischen Bevölkerung bevorzugten Bewohner

ruraler Zentren lokale Rechtsschlichtungsmechanismen wie Schuras und Jirgas (AF 11.2017; vgl. USIP o.D., USDOS

20.4.2018). Die mangelnde Präsenz eines formellen Rechtssystems in ruralen Gebieten führt zur Nutzung lokaler

Schlichtungsmechanismen. Das formale Justizsystem ist in den städtischen Zentren relativ stark verankert, da die

Zentralregierung dort am stärksten ist, während es in den ländlichen Gebieten - wo ungefähr 76% der Bevölkerung

leben - schwächer ausgeprägt ist (USDOS 3.3.2017; vgl. USDOS 20.4.2018). In einigen Gebieten außerhalb der

Regierungskontrolle setzen die Taliban ein paralleles auf der Scharia basierendes Rechtssystem um (USDOS

20.4.2018).

Die Unabhängigkeit des Justizwesens ist gesetzlich festgelegt; jedoch wird die afghanische Judikative durch

UnterNnanzierung, Unterbesetzung, inadäquate Ausbildung, Unwirksamkeit und Korruption unterminiert (USDOS

20.4.2018). Rechtsstaatliche (Verfahrens-)Prinzipien werden nicht konsequent angewandt (AA 9.2016). Dem

Justizsystem mangelt es weiterhin an der Fähigkeit die hohe Anzahl an neuen und novellierten Gesetzen einzugliedern

und durchzuführen. Der Zugang zu Gesetzestexten wird zwar besser, ihre geringe Verfügbarkeit stellt aber für einige

Richter/innen und Staatsanwälte immer noch eine Behinderung dar. Die Zahl der Richter/innen, welche ein

Rechtsstudium absolviert haben, erhöht sich weiterhin (USDOS 3.3.2017). Im Jahr 2017 wurde die Zahl der

Richter/innen landesweit auf 1.000 geschätzt (CRS 13.12.2017), davon waren rund 260 Richterinnen (CRS 13.12.2017;

vgl. AT 29.3.2017). Hauptsächlich in unsicheren Gebieten herrscht ein verbreiteter Mangel an Richtern und

Richterinnen. Nachdem das Justizministerium neue Richterinnen ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen in

unsichere Provinzen versetzen wollte und diese protestierten, beschloss die Behörde, die Richterinnen in sicherere

Provinzen zu schicken (USDOS 20.4.2018). Im Jahr 2015 wurde von Präsident Ghani eine führende Anwältin, Anisa

Rasooli, als erste Frau zur Richterin des Obersten Gerichtshofs ernannt, jedoch wurde ihr Amtsantritt durch das

Unterhaus [Anm.: "wolesi jirga"] verhindert (AB 12.11.2017; vgl. AT 29.3.2017). Auch existiert in Afghanistan die "Afghan

Women Judges Association", ein von Richterinnen geführter Verband, wodurch die Rechte der Bevölkerung,

hauptsächlich der Frauen, vertreten werden sollen (TSC o.D.). Korruption stellt weiterhin ein Problem innerhalb des

Gerichtswesens dar (USDOS 20.4.2017; vgl. FH 11.4.2018); Richter/innen und Anwält/innen sind oftmals Ziel von

Bedrohung oder Bestechung durch lokale Anführer oder bewaJnete Gruppen (FH 11.4.2018), um Entlassungen oder

Reduzierungen von Haftstrafen zu erwirken (USDOS 20.4.2017). Wegen der Langsamkeit, der Korruption, der

IneZzienz und der politischen Prägung des afghanischen Justizwesens hat die Bevölkerung wenig Vertrauen in die

Judikative (BTI 2018). Im Juni 2016 errichtete Präsident Ghani das "Anti-Corruption Justice Center" (ACJC), um innerhalb

des Rechtssystems gegen korrupte Minister/innen, Richter/innen und Gouverneure/innen vorzugehen, die meist vor

strafrechtlicher Verfolgung geschützt waren (AB 17.11.2017; vgl. Reuters 12.11.2016). Der afghanische

Generalprokurator Farid Hamidi engagiert sich landesweit für den Aufbau des gesellschaftlichen Vertrauens in das

öJentliche Justizwesen (BTI 2018). Seit 1.1.2018 ist Afghanistan für drei Jahre Mitglied des Human Rights Council (HRC)

der Vereinten Nationen. Mit Unterstützung der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) und des

OZce of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) arbeitet die afghanische Regierung an der Förderung von

Rechtsstaatlichkeit, der Rechte von Frauen, Kindern, BinnenMüchtlingen und Flüchtlingen sowie Zuschreibung von

Verantwortlichkeit (HRC 21.2.2018).

Sicherheitsbehörden:

In Afghanistan gibt es drei Ministerien, die mit der Wahrung der öJentlichen Ordnung betraut sind: das

Innenministerium (MoI), das Verteidigungsministerium (MoD) und das National Directorate for Security (NDS) (USDOS

20.4.2018). Das MoD beaufsichtigt die Einheiten der afghanischen Nationalarmee (ANA), während das MoI für die

Streitkräfte der afghanischen Nationalpolizei (ANP) zuständig ist (USDOD 6.2017).

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) umfassen militärische, polizeiliche und

andere Sicherheitskräfte (CIA 2018). Bestandteile der ANDSF sind die afghanische Nationalarmee (ANA), die

afghanische Nationalpolizei (ANP) und die afghanischen Spezialsicherheitskräfte (ASSF). Die ANA beaufsichtigt alle



afghanischen Boden- und Luftstreitkräfte inklusive der konventionellen ANA-Truppen, der LuftwaJe (AAF), des

ANAKommandos für Spezialoperationen (ANASOC) des SpezialmissionsMügels (SMW) und der afghanischen

Grenzpolizei (ABP) (die ABP seit November 2017, Anm.). Die ANP besteht aus der uniformierten afghanischen Polizei

(AUP), der afghanischen Nationalpolizei für zivile Ordnung (ANCOP), der afghanischen Kriminalpolizei (AACP), der

afghanischen Lokalpolizei (ALP), den afghanischen Kräften zum Schutz der ÖJentlichkeit (APPF) und der afghanischen

Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA) (USDOD 6.2017; vgl. USDOD 2.2018, SIGAR 30.4.2018a, Tolonews 6.11.2017).

Auch das NDS ist Teil der ANDSF (USDOS 3.3.2017).

Die ASSF setzen sich aus Kontingenten des MoD (u. a. dem ANASOC, der Ktah Khas [Anm.: auf geheimdienstliche Anti-

Terror-Maßnahmen spezialisierte Einheit] und dem SMW) und des MoI (u.a. dem General Command of Police Special

Unit (GCPSU) und der ALP) zusammen (USDOD 6.2017; vgl. USDOD 2.2018).

Schätzungen der US-Streitkräfte zufolge betrug die Anzahl des ANDSF-Personals am 31. Jänner 2018 insgesamt

313.728 Mann; davon gehörten 184.572 Mann der ANA an und 129.156 Mann der ANP. Diese Zahlen zeigen, dass sich

die Zahl der ANDSF im Vergleich zu Jänner 2017 um ungefähr 17.980 Mann verringert hat (SIGAR 30.4.2018b). Die

Ausfallquote innerhalb der afghanischen Sicherheitskräfte variiert innerhalb der verschiedenen Truppengattungen

und Gebieten. Mit Stand Juni 2017 betrug die Ausfallquote der ANDSF insgesamt 2.31%, was im regulären

Dreijahresdurchschnitt von 2.20% liegt (USDOD 6.2017).

Ausländische Streitkräfte und Regierungsvertreter sowie die als ihre Verbündeten angesehenen Angehörigen der

afghanischen Sicherheitskräfte und Vertreter der afghanischen Regierung sind prioritäre Ziele der Aufständischen. In

einer öJentlichen Erklärung der Taliban Führung zum Beginn der FrühjahrsoJensive 2018 (25. April 2018) hieß es: "Die

Operation Al-Khandak wird sich neuer, komplexer Taktiken bedienen, um amerikanische Invasoren und ihre

Unterstützer zu zermalmen, zu töten und gefangen zu nehmen". Bereits der Schwerpunkt der FrühjahroJensive 2017

"Operation Mansouri" lag auf "ausländischen Streitkräften, ihrer militärischen und nachrichtendienstlichen

Infrastruktur sowie auf der Eliminierung ihres heimischen Söldnerapparats." (AA 5.2018). Afghanische Dolmetscher, die

für die internationalen Streitkräfte tätig waren, wurden als Ungläubige beschimpft und waren Drohungen der Taliban

und des Islamischen Staates (IS) ausgesetzt (TG 26.5.2018; vgl. E1 2.12.2017). Weiterführende Informationen über

AngriJe auf Einrichtungen der Streitkräfte können dem Kapitel 3. "Sicherheitslage" entnommen werden; Anmerkung

der Staatendokumentation.

Aktuelle Tendenzen und Aktivitäten der ANDSF

Die afghanischen Sicherheitskräfte haben zwar im Jahr 2015 die volle Verantwortung für die Sicherheit des Landes

übernommen (AA 9.2016; vgl. USIP 5.2016); dennoch werden sie teilweise durch US-amerikanische bzw.

Koalitionskräfte unterstützt (USDOD 6.2016).

Die USA erhöhten ihren militärischen Einsatz in Afghanistan: Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurden

USamerikanische MilitärMugzeuge nach Afghanistan gesandt; auch ist die erste U.S. Army Security Force Assistance

Brigade, welche die NATO-Kapazität zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte verstärken soll,

in Afghanistan angekommen (SIGAR 30.4.2018a). Während eines TreJens der NATO-Leitung am 25.5.2017 wurde

verlautbart, dass sich die ANDSFStreitkräfte zwar verbessert hätten, diese jedoch weiterhin Unterstützung benötigen

würden (NATO o.D.).

Die ANDSF haben in den vergangenen Monaten ihren Druck auf Aufständische in den afghanischen Provinzen erhöht;

dies resultierte in einem Anstieg der AngriJe regierungsfeindlicher Gruppierungen auf Zivilisten in der Hauptstadt.

Wegen der steigenden Unsicherheit in Kabul verlautbarte der für die Resolute Support Mission (RS) zuständige US-

General John Nicholson, dass die Sicherheitslage in der Hauptstadt sein primärer Fokus sei (SIGAR 30.4.2018a). Die

ANDSF weisen Erfolge in urbanen Zentren auf, hingegen sind die Taliban in ländlichen Gebieten, wo die Kontrolle der

afghanischen Sicherheitskräfte gering ist, erfolgreich (USDOD 6.2017). Für das erste Quartal des Jahres 2018 weisen die

ANDSF einige Erfolge wie die Sicherung der Konferenz zum Kabuler Prozess im Februar und den Schutz der

Einweihungszeremonie des TAPIProjekts in Herat auf (SIGAR 30.4.2018a). Nachdem die Operation Shafaq II beendet

wurde, sind die ANDSF-Streitkräfte nun an der Operation Khalid beteiligt und unterstützen somit Präsident Ghanis

Sicherheitsplan bis 2020 (USDOD 6.2017).

Reformen der ANDSF



Die afghanische Regierung versucht die nationalen Sicherheitskräfte zu reformieren. Durch die Afghanistan Compact

Initiative sollen u.a. sowohl die ANDSF als auch ihre einzelnen Komponenten ANA und ANP reformiert und verbessert

werden. Ein vom Joint Security Compact Committee (JSCC) durchgeführtes Monitoring der afghanischen Regierung

ergab, dass die für Dezember 2017 gesetzten Ziele des Verteidigungs- und des Innenministeriums zum Großteil

erreicht wurden (SIGAR 30.4.2018a). Das Aufstocken des ANASOC, der Ausbau der AAF, die Entwicklung von

Führungskräften, die Korruptionsbekämpfung und die Vereinheitlichung der Führung innerhalb der afghanischen

Streitkräfte sind einige Elemente der 2017 angekündigten Sicherheitsstrategie der afghanischen Regierung. Auch soll

diese im Rahmen der neuen US-amerikanischen Strategie für Südasien Beratung und Unterstützung bei Lufteinsätzen

bekommen (TD 1.4.2018). Mit Unterstützung der RS-Mission implementieren und optimieren das MoI und das MoD

verschiedene Systeme, um ihr Personal präzise zu verwalten, zu bezahlen und zu beobachten. Ein Beispiel dafür ist

das Afghan Human Resource Information Management System (AHRIMS), welches alle Daten inklusive Namen, Rang,

Bildungsniveau, Ausweisnummer und aktuelle Position des ANDSF-Personals enthält. Auch ist das Afghan Personnel

Pay System (APPS), das die AHRIMS-Daten u.a. mit Vergütungs- und in Lohndaten integrieren wird, in Entwicklung

(SIGAR 30.4.2018a; vgl. NATO 21.7.2017).

Frauen in den ANDSF Polizei und Militär sind Bereiche, in denen die Arbeit von Frauen die traditionellen

Geschlechterrollen Afghanistans besonders herausfordert (BFA Staatendokumentation 3.7.2014). Der Fall des Taliban-

Regimes brachte, wenn auch geringer als zu Beginn erwartet, wesentliche Änderungen für Frauen mit sich. So

begannen Frauen etwa wieder zu arbeiten (BFA Staatendokumentation 3.7.2014; vgl. BFA Staatendokumentation

4.2018).

Die Aufnahme afghanischer Frauen in die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANA, ANP und NDS) wurde immer von

zahlreichen Herausforderungen begleitet. Die traditionelle afghanische Gesellschaft und patriarchalische Mentalität

machen es Frauen schwer, am öJentlichen Leben teilzuhaben, insbesondere in Verteidigungs- und

Sicherheitsorganisationen. Aus diesen Gründen erlauben die meisten Familien ihren Töchtern und Frauen nicht, sich

den Verteidigungs- und Sicherheitskräften anzuschließen. Auch Unsicherheit ist wahrscheinlich ein starker Grund für

das Fehlen von Frauen in den Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen (AIHRC 9.12.2017).

Frauen sind Diskriminierung in verschiedenen Bereichen ausgesetzt, zum Beispiel in Hinsicht bestimmter Rechte und

Privilegien, Weiterbildungsmöglichkeiten und den Zugang zu beruMichen Fortbildung im In- und Ausland. Einer

Befragung der AIHCR zufolge, an der 648 Frauen teilnahmen (579 in der ANP, 60 in der ANA und zwölf im NDS), gaben

die befragten Frauen an, dass in den drei Institutionen Diskriminierung gegen Frauen stattNndet. Einige Gründe,

warum Frauen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor nicht die gleichen Möglichkeiten zur beruMichen Fortbildung

und zur Weiterbildung erhalten, liegen in
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